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Die Gestellung von Personal durch juristische Personen des öffentli- . oo.

chen Rechts gegen Kostenerstattung stellt grundsätzlich einen Leis-- .

. tungsaustausch dar, sofern die gestellende juristische Person Arbeit- oo. a
geber bleibt. Ob dieser Leistungsaustausch der Umsatzsteuer unter-

liegt, hängt gem. $ 2 Abs. 3 UStG davonab, ob.die Personalgestel- 2 \
lung im Rahmen eines BgA 1,S.v. 88 1 Abs. 1 Nr. 6, 4 KStG erfolgt. u |
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Gehaltszahlung durch die private Einrichtung übernommen wird (vol. =
meinen Erlass vom 7.12.2006 - S 2706 - 32 - VB2VBA4).

Ein BgA einer juristischen Person des öffentlichen Rechts ist gem.

84 Abs. 1 KStG jede Einrichtung, die einer nachhaltigen wirtschaftii-

chen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen außerhalb der lLand-
und Forstwirtschaft dient und die sich innerhalb der Gesamtbetäli- |

gung der juristischen Person des öffentlichen Rechts wirtschaftlich
heraushebt. Die Absicht, Gewinn zu erzielen und die Beteiligung am

allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr sind hierbei nicht erforderlich.

Die Einrichtung kann sich aus einer besonderen Leitung, aus einem
geschlossenen Geschäftskreis, aus der Buchführung oder aus einem
ähnlichen, auf eine Einheit hindeutenden Merkmal ergeben. Über-
steigt der Jahresumsatz 1.S.v. 8 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG aus der wiıl-
schaftlichen Tätigkeit den Betrag von 130.000 €, ist dies ein wichti-

ges Merkmal für die wirtschaftliche Selbständigkeit der ausgeübten ER
Tätigkeit (vgl. R 6 Abs. 4 Satz 2 KStR 2004). Überschreitet der Um- “
salz die Grenze von 30.678 €, so ist die Betätigung der Personalge-

stellung auch von „einigem wirtschaftlichen Gewicht”.

Im Fall der Stadt Köln ist davon auszugehen, dass die genannten

Grenzen überschritten sind und damit eine einen BgA begründende

„Einrichtung" vorliegt.

Um die im Bereich der öffentlichen Hand erforderlichen Umstrukturie-

rungen/Privatisierungen steuerlich nicht unnötig zu erschweren, ha-

ben die Körperschaftsteuerreferatsleiter der obersten Finanzbehör-

den des Bundes und der länder beschlossen, bei Personaigestel-

lungen durch juristische Personen des öffentlichen Rechts aus-

nahmsweise keine im Rahrnen eines BgA ausgeübte wirtschaftliche 2
Tätigkeit anzunehmen, wenn kumulativ folgende Kriterien erfüllt u
sind:

- Die entgeltliche Personalgestellung ist eine Folge organisatorisch

bedingter äußerer Zwänge (z.B. Wechsel der Rechtsiorm - ohne
Rücksicht auf Wechsel der Inhaberschaft-, Unkündbarkeit der

Bediensteten), |
- Die Beschäftigung gegen Kostenerstaftung erfolgt im Interesse

der betroffenen Bediensteten zur Sicherstellung deren erworbe-

ner Rechte aus dem Dienstverhältnis mit der juristischen Person
des Öffentlichen Rechts.

- Die Personalgestellung ist begrenzt auf den zum Zeitpunkt der

Umwandlung/Umstrukturierung vorhandenen Personalbestand,
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